Zeitschrift: Mitteilungen Uber Textilindustrie : schweizerische Fachschrift fur die
gesamte Textilindustrie

Herausgeber: Verein Ehemaliger Textilfachschiler Zirich und Angehdériger der
Textilindustrie

Band: 22 (1915)
Heft: 19-20
Rubrik: Kaufmannische Agenten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.01.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

192

MITTEILUNGEN iiber TEXTIL-INDUSTRIE

%9@% Kaufméinnische Agenten g@W
Das Recht des Handelsagenten auf

! Biichereinsicht.

/ Das kiirzlich ergangene Reichsgerichtsurteil, das dem

Handelsagenten das Recht auf Einsicht in die Ge-
schiftsbiicher des vertretenen Hauses unter be-
stimmten Voraussetzungen gewihrt, hat auch den Aeltesten
der Kaufmannschaft von Berlin Anlal zu einer neuen Stel-
lungnahme zu dem Recht des Handelsagenten auf Biicher-
einsicht gegeben. Die «Korrespondenz der Aeltesten der
Kaufmannschaft von Berlin » versffentlicht nachstehende be-
merkenswerte Ausfilhrungen, wie wir dem «Waren-Agent»
entnehmen, die zugleich einen wertvollen Kommentar
zu der neuen deutschen Reichsgerichtsentscheidung in sich
schliefen: '

Seit vielen Jahren besteht in Kreisen der Agenten das
Bestreben, das Recht auf Einsicht in die Geschiftsbiicher
ihres Geschaftsherrn zu erlangen, damit sie dataus die pro-
visionspflichtigen, nicht von ihnen direkt vermittelten Ge-
schifte festzustellen imstande sind. Mindestens wiinschen
sie dieses Recht, wenn begriindeter Verdacht gegen die
Richtigkeit des ihnen mitgeteilten Buchauszuges besteht.

Zwar kann nach § 45 des Handelsgesetzbuches das Gericht
von Amts wegen die Vorlegung der Handelsbiicher im Pro-

zef} anordnen. Die Anordnung liegt aber im richterlichen Er-

messen und der Agent kann das Gericht nicht zwingen,
selbst wenn der Verdacht vorliegt, dafl der mitgeteilte Buch-
auszug unrichtig ist.

Die Aeltesten der Kaufmannschaft haben es fir be-
rechtigt erklirt, wenn der Geschiftsherr in den Fillen
gehalten ist, seine Biicher vorzulegen, in denen Grund zur
Annahme besteht, dal der Biicherauszug nicht mit der er-
forderlichen Sorgfalt hergestellt ist. Es erschien indes die
Frage noch nicht geklirt, ob nicht die Gerichte in solchen
Fillen die Vorlage der Biicher regelmifig anordnen. Bis
zur Klirung sollte mit dem Antrag, die Gesetzgebung zu
indern, gewartet werden. Nunmehr scheint die Klirung
durch eine neue Entscheidung des Reichsgerichts vom
14. Mai d. J. dahin erfolgt zu sein, daB, wie das Aeltesten-
Kollegium es als wiinschenswert bezeichnete, bei ordnungs-
widrigem Verhalten des Geschiftsherrn die Geschiftsbiicher
vorzulegen sind. Demnach war die abwartende Haltung des
Aecltesten-Kollegiums gerechtfertigt. Ein gesetzgeberisches
Einschreiten diirfte sich eriibrigen.

Den wesentlichen Inhalt der Entscheidung bringen wir
wegen seiner grundsitzlichen Bedeutung im folgenden:

Das Recht des Agenten auf Einsicht in die Geschifts-
biicher seines Geschiftsherrn ist aus § 91 H.G.B. nicht zu
folgern, denn § 91 gibt ihm nur das Recht auf Mitteilung
eines Buchauszuges, nicht aber auf Einblick in die Geschifts-
biicher seines Prinzipals. § 91 H.G.B. lautet ndmlich:

«Der Handelsagent kann bei der Abrechnung mit.dem
Geschiftsherrn die Mitteilung eines Buchauszuges iiber die
" durch seine Titigkeit zustande gekommenen Geschifte
fordern. Das gleiche Recht steht ihm in Ansehung solcher
Geschifte zu, fiir die ihm nach § 89 die Provision gebiihrt.»
Dagegen liefle sich das Recht auf Einsicht der Geschiifts-
biicher aus § 810 B.G.B. herleiten, vorausgesetzt, dafl dieser
Paragraph Anwendung finden koénnte. Er hat folgenden
Wortlaut:

«Wer ein rechtliches Interesse daran hat, eine in
fremdem Besitze befindliche Urkunde einzusehen, kann
von dem Besitzer die Gestattung der Einsicht verlangen,
wenn die Urkunde in seinem Interesse errichtet oder in
der Urkunde ein zwischen ihm und einem anderen be-
stehendes Rechtsverhiltnis beurkundet ist, oder wenn die
Urkunde Verhandlungen iiber ein Rechtsgeschift enthilt,

die zwischen ihm und einem anderen oder zwischen einem
von beiden und -einem gemeinschaftlichen Vermittler ge-
pflogen worden sind.»

Da § 91 H.G.B. speziell fiir den Handlungsagenten eine
Sonderbestimmung hinsichtlich des Buchauszuges betrifft, war
die Frage zu priifen, ob die Sonderregelung des § 91
H.G.B. nicht die allgemeine Regelung im § 810 B.G.B.
ausschlieft. Dies ist jedoch vom Reichsgericht mit niherer
Begriindung verneint worden. Das Reichsgericht priift
dann, ob der Tatbestand des § 810 vorliegt, nimlich, ob
die Handelsbiicher in dem Eintrag der provisionspflichtigen
Geschiifte ein zwischen dem Geschiftsherrn und dem Hand-
lungsagenten bestehendes Rechtsverhiltnis beurkunden und
ob der Agent ein rechtliches Interesse an der Einsicht in
die Handelsbiicher hat. Mit § 810 sind nicht nur solche Ur-
kunden gemeint, die das ganze Rechtsverhiltnis umfassend
beurkunden. Vielmehr geniigt die rechtliche Beziechung der
Beurkundung auf ein solches. Belanglos ist also, daff der
zwischen den Parteien bestehende Agenturvertrag aullerhalb
der Handelsbiicher des Geschiftsherrn steht: nach seinem
Abschluf} stellt jeder Eintrag eines provisionspflichtigen Ge-
schifts in die Handelsbiicher ein Rechtsverhidltnis fest,
laut ‘dessen, wie der Geschiftsherr gegen den Kunden, so
der Agent gegen den Geschiftsherrn gewisse Anspriiche
hat. Jedes mit dem Kunden geschlossene provisionspflichtige
Geschift verwirklicht das im Agenturvertrage rechtlich be-
dungene Provisionsrecht des Agenten. Das betreffende
Kundengeschift des Geschiftsherrn ist somit fiir den-be-
treffenden Provisionsanspruch des Agenten nicht eine blofle
Tatsache, sondern es ist recht eigentlich der rechtliche
Grund, durch den der Provisionsanspruch erzeugt wird.
Das zweite Tatbestandsmerkmal des § 810, «Wer ein
rechtliches Interesse daran hat,» ist auf die Um-
stinde" des einzelnen Falles abgestellt und gibt die billige
Wiirdigung und ausgleichende Wahrung der beiderseitigen
Rechtsinteressen der freien richterlichen Entscheidung an-
heim. Dem Interesse des Handlungsagenten steht entgegen
das ernste und berechtigte Interesse des Geschiftsherrn an
Geheimhaltung seiner Handelsbiicher sowie die Gesetzesnorm
des § 91 H.G.B,, laut welcher dem Interesse des Agenten
normalerweise und in erster Linie durch Mitteilung des Buch-
auszuges geniigt werden soll. Wo und soweit aber dieser
Rechtsbehelf des § 91 durch vom Geschiftsherrn zu ver-
tretende oder doch in seinem Geschiftsbetrieb liegende Um-
stinde versagt, der Buchauszug namlich nicht nur verein-
zelte, ausnahmsweise Unrichtigkeit, sondern durchschnittliche
oder durchgingige Unzuverlissigkeit aufweist, muf} das recht-
liche Interesse des Agenten im Sinne des § 810 B.G.B. an-
erkannt werden. § 91 H.G.B. legt dem Geschiftsherrn die
Mitteilung eines ordnungsmifligen Buchauszuges aus ord-
nungsmiflig gefiihrten Haundelsbiichern, auf. Soweit also die
dem Agenten mitgeteilten monatlichen Buchausziige erst
auf hiufige Bemingelungen hin korrigiert werden, sind alle
diese Buchausziige in ihrer urspriinglichen Form fehlerhafte,
dem § 91 nicht entsprechende gewesen. Ihre Verbesserung
infolge der Bemingelung des Agenten beseitigt nicht die
Tatsache, daf} auf die Handelsbiicher oder die Buchausziige
kein Verlal war, beseitigt also nicht den durch ihre ur-
spriingliche Fehlerhaftigkeit dringend gemachten Verdacht,
dall die Buchausziige auch insoweit unzuverlissig sind, als
der Agent ein Material zur Bemingelung nicht besitzt. Nicht
erst auf die Einwidnde des Agenten hin, deren Unterlagen
zu erlangen dem Agenten zufillig moglich und zufillig nicht
moglich sein kann, sollen die Buchausziige berichtigt werden,
sondern sie sollen von Anfang an ohne jede Mitwirkung,
ohne Einwand und Bemingelung des Agenten richtige sein.
Anderenfalls ginge der Schutz des § 91 nur soweit, als der
Agent anderweit Einblick in die Abwicklung der nicht durch
ihn vermittelten, aber dennoch provisionspflichtigen Geschiifte
gewinnen kann, statt dal ihm gerade der Buchauszug hier-
iiber vollstindigen und richtigen Einblick gibt.



	Kaufmännische Agenten

